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§ 1 ZWECK Der Gestaltungsplan und die vorliegenden Sonder

bauvorschriften bezwecken eine an die ländliche

Umgebung angepasste verdichtete Wohnüberbauung.

Soweit der Gestaltungsplan und die Sonderbauvor

schriften nichts anderes regeln, gilt das Bau— und

Zonenreglement der EG Lüterswil.

§ 2 NUTZUNG 1) Es sind Zweifamilienhäuser oder zusammengebaute

Einfamilienhäuser mit zugehörigen Nebenbauten

zugelassen.

2) Die Lage der Haupt- und Nebenbauten wird mittels

Baubereichen festgelegt.

Ausserhalb der Baubereiche sind keine Bauten

zugelassen.

3) Es gelten folgende Nutzungsvorschriften

Ausnützungsziffer 0.45

Grünflächenziffer 0.40

Ueberbauungsziffer 0.50

Gebäudehöhe Hauptgebäude max. 3.50 m ab ge

staltetem Terrain und max. 4.50 m ab gewachsenem

oder abgegrabenen Terrain. (KBR § 18.3)

Nebenbauten max. 2.50 m ab gestaltetem Terrain.

§ 3 GESTALTUNG 1) Die Gliederung der Fassaden und die Proportionen

haben sich an die herkömmliche Bauweise der

Kernzone anzupassen.

2) Als Dachform sind sowohl für Haupt- wie Neben

bauten nur beidseitig gleich geneigte Sattel-,

Walm- oder Krüppelwalmdächer im Neigungsbereich

von 40 - 45 Grad (a.T.) mit herkömmlichen Dach
vorsprüngen zugelassen.
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3) Als Bedachung sind naturrote nicht engobierte

Tonziegel zugelassen.

4) Die Firstrichtung ist im Gestaltungsplan vorge

geben. Abweichungen bis max. 5 Grad sind möglich.

5) Dachaufbauten — Lukarnen oder Quergiebel - sind

nur im ersten Dachgeschoss (2.OG) und im Rahmen von

§ 64 KBR zulässig. Sie sind einheitlich zu gestalten,

symmetrisch anzuordnen und auf die Dachfläche und

die darunter liegende Fassade abzustimmen.

Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

§ 4 BEPFLANZUNG Entlang dem Zufahrtsweg ist eine alleeartige Be

pflanzung mit passenden einheimischen Bäumen anzu

legen. Im Randbereich des Grundstückes heckenartige

Bepflanzung mit einheimischen Wildsträuchern als

Uebergang in die freie Landschaft.

§ 5 TERRAINVER- Terrainveränderungen sind auf das absolut notwendige

AENDERUNG Minimum zu beschränken, entsprechend sind die Bauten

zu planen. Im Randbereich des Einzugsgebietes sind

nur geringfügige Aenderungen zulässig, ausser zur

unauffälligeren Gestaltung der Uebergänge.

§ 6 EINZONUNG Mit der vorliegenden Einzonung wird die Parzelle

GB Nr. 77 und 78 der 1. Erschliessungsetappe zu

geteilt.


